
 
 

 

 

Dienstag, 5. November 2024 

 

 

 

Weniger Schadholz als erwartet hat den Holzmarkt belebt. 
Nachdem im vergangenen Sommer relativ wenig Kalamitätsholz angefallen ist, sind die 
Sägewerke wieder bereit, mehr fürs Holz zu bezahlen. 
 
Holzpreise IV. Quartal 2024 

 

Die aktuellen Preise gelten bis einschließlich 1. Quartal 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Stärkeklasse 
Fichte BC         Kurz- u. Langholz Fichte (Käfer) Kurz- u. 

Langholz             

1a        (10 cm - 14 cm) 60 – 70 €/fm 45 - 50 €/fm 

1b        (15 cm - 19 cm) 75 - 80 €/fm 55 - 60 €/fm 

2a        (20 cm - 24 cm) 85 - 90 €/fm 65 - 70 €/fm 

2b+      (ab 25 cm) 95 - 100 €/fm                     75 - 80 €/fm 

Stärkeklasse Kiefer BC   Kurz- u.   Langholz           Palette      Länge 3,70m 

1a         (10 cm - 14 cm) 45 -50 €/fm  0 €/fm (nicht vermarktbar) 

1b         (15 cm - 19 cm)  55 - 60 €/fm 40 - 45 €/fm 

2a         (20 cm - 24 cm) 65 - 70 €/fm 50 - 55 €/fm 

2b+       (ab 25 cm) 75 - 80 €/fm 60 - 65 €/fm 

Zaunholz 3,10 m 

Zopf 10 cm 

Fichte 

30 - 45 €/fm 

Keine Partien unter                        
15 FM 

Kiefer 

nur mitgehend 

Papierholz 3,10 m 

Zopf 10 cm 

 Fichte 

derzeit kein Absatz 

                    

Kiefer 

als Papierholz nicht möglich 
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Termine 

 

Freitag, 08.11.24 14.00 Uhr – Waldbegang Parkplatz Weidenbusch zwischen Feuchtwangen  
und Mosbach 

Mittwoch, 13.11.24 19.30 Uhr – Ortsgruppenversammlung im Gasthaus Göhring, Oberahorn 
Freitag, 15.11.24 14.00 Uhr – Waldbegang Traisdorf, Treffpunkt Ortsmitte 
Freitag, 29.11.24 14.00 Uhr Waldbegang Löschenholz, Treffpunkt Böckau Wiesethbrücke 
Freitag, 06.12.24 14.00 Uhr Waldbegang Gunzendorf 
 
Motorsägenkurse 
 

29. u. 30.11.24  Feuchtwangen 
20. u. 21.12.24  Ermetzhof 
 
 
Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement 
 
Die Bundesförderung für klimaangepasstes Waldmanagement erfordert im Gegensatz zur „alten“ 
Bundeswaldprämie aktive Maßnahmen vom Waldbesitzer. Wer sich für diese Förderung entscheidet, 
muss die in den Richtlinien geforderten 11 – 12 Kriterien erfüllen und dokumentieren. Unter 
https://www.klimaanpassung-wald.de/ 
erhalten Sie alle nötigen Informationen. 
Die Prämie muss jeder online selbst beantragen. Erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids wenden 
Sie sich an die FBG, die dann die nötige Bestätigung von der PEFC Zertifizierung ausstellt. Seitens der 
Zertifizierungsstelle fällt hierfür eine Bearbeitungsgebühr an.  
Für die Richtigkeit der Angaben und die Einhaltung der Kriterien ist der Waldbesitzer selbst 
verantwortlich. 
 

Wir wünschen Ihnen unfallfreie Waldarbeit! 

 

Ihre FBG Westmittelfranken 

 

 

 

Foto: LWF 

Holz aus unseren Wäldern 

 

https://www.klimaanpassung-wald.de/

